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	Unterschrift
	
	Datum

	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

	Mineralstäube
Quarz und Cristobalit sind Hauptbestandteile der Einbettmassen in der Metalltechnik.

	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	· Eingeatmete Quarz- und Cristobalitstäube können zu Silikosen führen, 
sowie Sensibilisierung und Reizung von Nase, Rachen, Bronchialtrakt, 
Lunge und Haut möglich. Gefahr von Krebserregung gegeben.

· Bei Herstellung des Gussmodells aus Einbettmasse kann Quarz- und 
Cristobalitstaub freigesetzt werden.
· Beim Ein- und Ausbetten des Gussobjekts kann Quarz- und Cristobalit​staub freigesetzt werden.
· Beim Strahlen der Gussobjekte reichert sich Quarz- und Cristobalitstaub 
aus der Einbettmasse im Strahlmittel an.
· Aus quarzhaltigen Polierpasten kann beim Schleifen/Polieren Quarzstaub freigesetzt werden.

	SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	· Nicht essen, trinken und rauchen. 

· Möglichst staubarm arbeiten.
· Einbettarbeiten möglichst unter Abzug vornehmen.

· Stäube nicht einatmen. Gegebenenfalls Stäube an der Entstehungsstelle absaugen.

· Gussobjekte nass ausbetten.

· Gussobjekte im geschlossenen Strahlgerät abstrahlen; Strahlmittel regelmäßig austauschen.

· Keine silikogenen Strahlmittel verwenden.

· Quarzfreie Polierpasten verwenden.

	VERHALTEN IM GEFAHRFALL
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Brandfall / Leckage

	· Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Brandgase nicht einatmen.

	ERSTE HILFE
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Erste Hilfe
	· Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 
15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Sofort Augenarzt 
hinzuziehen.

· Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen. 
Hautpflege. Hautarzt kontaktieren.

· Nach Einatmen: Nach Einatmen größerer Mengen Arzt hinzuziehen.
· Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen.

	SACHGERECHTE ENTSORGUNG
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	· Die anfallenden Filtermaterialien der Absaugeinrichtungen sind als 
gefährliche Abfälle fach- und sachgerecht über die Lieferfirma bzw. einen Entsorgungsfachbetrieb zu entsorgen (Nachweisführung). 
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